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  Der Rat bekundet seine volle Unterstützung für die von den französischen Trup-
pen und der Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire ergriffenen Maßnah-
men. 

  Der Rat bestätigt, dass die französischen Truppen und die Operation der Verein-
ten Nationen in Côte d'Ivoire ermächtigt sind, alle erforderlichen Mittel einzusetzen, 
um ihren Auftrag im Einklang mit seiner Resolution 1528 (2004) vom 27. Februar 
2004 voll durchzuführen. Er bestätigt außerdem, dass die Operation der Vereinten 
Nationen in Côte d'Ivoire im Rahmen ihrer Möglichkeiten in ihren Einsatzgebieten 
ermächtigt ist, alle feindseligen Handlungen zu verhindern, insbesondere in der Ver-
trauenszone. 

  Der Rat verweist nachdrücklich auf die Verpflichtung aller ivorischen Parteien, 
der Regierung Côte d'Ivoires ebenso wie der Forces Nouvelles, jegliche Gewalt ge-
genüber Zivilpersonen zu unterlassen und bei der Tätigkeit der Operation der Verein-
ten Nationen in Côte d'Ivoire voll zu kooperieren. Der Rat erinnert alle Parteien mit 
Nachdruck an die Notwendigkeit, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des gesam-
ten Personals der Vereinten Nationen zu garantieren. 

  Der Rat beabsichtigt, rasch weitere zu treffende Maßnahmen, einschließlich 
individueller Maßnahmen, zu prüfen." 

 Auf seiner 5078. Sitzung am 15. November 2004 beschloss der Rat, den Vertreter 
Côte d'Ivoires einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation 
in Côte d'Ivoire" teilzunehmen. 

Resolution 1572 (2004) 
vom 15. November 2004 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolution 1528 (2004) vom 27. Februar 2004 sowie auf die 
einschlägigen Erklärungen seines Präsidenten, insbesondere vom 5. August16 und vom 
6. November 200419, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und Einheit Côte d'Ivoires und unter Hinweis auf die 
Wichtigkeit der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der regio-
nalen Zusammenarbeit, 

 unter Hinweis auf seine Unterstützung des am 23. Januar 2003 von den ivorischen 
politischen Kräften in Linas-Marcoussis unterzeichneten Abkommens ("Abkommen von 
Linas-Marcoussis")18, das von der Konferenz der Staatschefs über Côte d'Ivoire am 25. und 
26. Januar 2003 in Paris gebilligt wurde, sowie des am 30. Juli 2004 in Accra unterzeich-
neten Abkommens ("Accra-III-Abkommen")17, 

 unter Missbilligung der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten in Côte d'Ivoire und 
der wiederholten Verstöße gegen die Waffenruhevereinbarung vom 3. Mai 2003, 

 zutiefst besorgt über die humanitäre Lage in Côte d'Ivoire, insbesondere im nördli-
chen Landesteil, und über die Nutzung der Medien, insbesondere von Radio- und Fernseh-
sendungen, zur Aufstachelung zu Hass und Gewalt gegen Ausländer in Côte d'Ivoire, 

 mit dem nachdrücklichen Hinweis auf die Verpflichtung aller ivorischen Parteien, der 
Regierung Côte d'Ivoires ebenso wie der Forces Nouvelles, jede Gewalt gegenüber Zivil-
personen, einschließlich ausländischer Staatsbürger, zu unterlassen und bei der Tätigkeit 
der Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire voll zu kooperieren, 

 unter Begrüßung der Bemühungen, die der Generalsekretär, die Afrikanische Union 
und die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten unternehmen, um den Frie-
den und die Stabilität in Côte d'Ivoire wiederherzustellen, 
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 feststellend, dass die Situation in Côte d'Ivoire nach wie vor eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. verurteilt die von den nationalen Streitkräften Côte d'Ivoires durchgeführten 
Luftangriffe, die einen flagranten Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung vom 3. Mai 
2003 darstellen, und verlangt, dass alle ivorischen Konfliktparteien, die Regierung Côte 
d'Ivoires ebenso wie die Forces Nouvelles, die Waffenruhe vollständig einhalten; 

 2. bekundet erneut seine volle Unterstützung für die von der Operation der Verein-
ten Nationen in Côte d'Ivoire und von den französischen Truppen im Einklang mit ihrem 
Mandat nach Resolution 1528 (2004) und mit der Erklärung seines Präsidenten vom 
6. November 200419 ergriffenen Maßnahmen; 

 3. betont abermals, dass es keine militärische Lösung für die Krise geben kann 
und dass die vollständige Durchführung des Abkommens von Linas-Marcoussis18 und des 
Accra-III-Abkommens17 nach wie vor der einzige Weg ist, um die in dem Land fortbeste-
hende Krise beizulegen; 

 4. fordert infolgedessen den Präsidenten der Republik Côte d'Ivoire, die Führer 
aller ivorischen politischen Parteien und die Führer der Forces Nouvelles nachdrücklich 
auf, unverzüglich mit der entschlossenen Erfüllung aller Verpflichtungen zu beginnen, die 
sie in diesen Abkommen eingegangen sind; 

 5. bekundet seine volle Unterstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs, 
der Afrikanischen Union und der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
und legt ihnen nahe, diese Bemühungen fortzusetzen, um den Friedensprozess in Côte  
d'Ivoire wieder in Gang zu bringen; 

 6. verlangt, dass die ivorischen Behörden allen Radio- und Fernsehsendungen, die 
zu Hass, Intoleranz und Gewalt aufstacheln, ein Ende setzen, ersucht die Operation der 
Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire, ihre diesbezügliche Überwachungsrolle zu verstärken, 
und fordert die Regierung Côte d'Ivoires und die Forces Nouvelles nachdrücklich auf, alles 
Erforderliche zu tun, um die Sicherheit von Zivilpersonen, einschließlich ausländischer 
Staatsangehöriger und ihres Eigentums, zu gewährleisten; 

 7. beschließt, dass alle Staaten für einen Zeitraum von dreizehn Monaten ab der 
Verabschiedung dieser Resolution die erforderlichen Maßnahmen ergreifen werden, um 
den Verkauf, die Lieferung oder die Weitergabe von Rüstungsgütern oder anderem Wehr-
material, insbesondere Militärflugzeugen und militärischem Gerät, gleichviel ob diese ih-
ren Ursprung in ihrem Hoheitsgebiet haben oder nicht, an Côte d'Ivoire, auf mittelbarem 
oder unmittelbarem Weg, von ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch ihre Staatsangehörigen 
oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen, sowie die 
Gewährung von Hilfe, Beratung oder Ausbildung in Bezug auf militärische Aktivitäten zu 
verhindern; 

 8. beschließt außerdem, dass die mit Ziffer 7 verhängten Maßnahmen keine An-
wendung finden auf 

 a) Lieferungen und technische Hilfe, die ausschließlich zur Unterstützung der 
Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire und der sie unterstützenden französi-
schen Truppen und zur Nutzung durch diese bestimmt sind; 

 b) Lieferungen nichtletalen militärischen Geräts, das ausschließlich für humanitäre 
oder Schutzzwecke bestimmt ist, und damit zusammenhängende technische Hilfe und 
Ausbildung, soweit diese von dem Ausschuss nach Ziffer 14 im Voraus gebilligt wurden; 

 c) Lieferungen von Schutzkleidung, einschließlich kugelsicherer Westen und Mili-
tärhelmen, die ausschließlich für die persönliche Verwendung durch Personal der Vereinten 
Nationen, Medienvertreter sowie humanitäre Helfer, Entwicklungshelfer und beigeordne-
tes Personal vorübergehend nach Côte d'Ivoire ausgeführt werden; 
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 d) Lieferungen, die vorübergehend nach Côte d'Ivoire ausgeführt werden und für 
die Truppen eines Staates bestimmt sind, der im Einklang mit dem Völkerrecht ausschließ-
lich und unmittelbar zu dem Zweck tätig wird, die Evakuierung seiner Staatsangehörigen 
sowie von Personen, für die er die konsularische Verantwortung in Côte d'Ivoire hat, zu 
erleichtern, soweit diese dem Ausschuss nach Ziffer 14 im Voraus mitgeteilt wurden; 

 e) Lieferungen von Rüstungsgütern und anderem Wehrmaterial sowie technische 
Ausbildung und Hilfe, die ausschließlich zur Unterstützung des Prozesses der Neugliede-
rung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte gemäß Ziffer 3 Buchstabe f des Abkommens 
von Linas-Marcoussis oder zur Nutzung bei diesem Prozess bestimmt sind, soweit diese 
von dem Ausschuss nach Ziffer 14 im Voraus gebilligt wurden; 

 9. beschließt ferner, dass alle Staaten für einen Zeitraum von zwölf Monaten die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen werden, um zu verhindern, dass die folgenden Perso-
nen in ihr Hoheitsgebiet einreisen oder durch ihr Hoheitsgebiet durchreisen: alle von dem 
Ausschuss nach Ziffer 14 benannten Personen, die eine Bedrohung des Friedensprozesses 
und des nationalen Aussöhnungsprozesses in Côte d'Ivoire darstellen, insbesondere dieje-
nigen, die die Durchführung des Abkommens von Linas-Marcoussis und des Accra-III-
Abkommens blockieren, jede andere Person, von der auf Grund einschlägiger Informatio-
nen festgestellt wurde, dass sie für schwere Verletzungen des Menschenrechte und des hu-
manitären Völkerrechts in Côte d'Ivoire verantwortlich ist, jede andere Person, die öffent-
lich zu Hass und Gewalt aufstachelt, und jede andere Person, von der der Ausschuss fest-
stellt, dass sie gegen die mit Ziffer 7 verhängten Maßnahmen verstößt, wobei kein Staat 
durch diese Bestimmungen verpflichtet wird, seinen eigenen Staatsangehörigen die Einrei-
se in sein Hoheitsgebiet zu verweigern; 

 10. beschließt, dass die mit Ziffer 9 verhängten Maßnahmen keine Anwendung fin-
den, wenn der Ausschuss nach Ziffer 14 feststellt, dass die betreffenden Reisen aus huma-
nitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtungen, gerechtfertigt sind, oder wenn 
er zu dem Schluss kommt, dass eine Ausnahmeregelung die Verwirklichung der Ziele der 
Ratsresolutionen, nämlich die Herbeiführung von Frieden und nationaler Aussöhnung in 
Côte d'Ivoire und von Stabilität in der Region, fördern würde; 

 11. beschließt außerdem, dass alle Staaten für denselben Zeitraum von zwölf Mona-
ten sofort die sich zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Resolution oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt in ihrem Hoheitsgebiet befindenden Gelder, anderen finanziellen Vermö-
genswerte und wirtschaftlichen Ressourcen einfrieren werden, die im Eigentum oder unter 
der direkten oder indirekten Kontrolle der gemäß Ziffer 9 von dem Ausschuss nach Zif-
fer 14 benannten Personen stehen oder die von Einrichtungen gehalten werden, die im Ei-
gentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle von Personen stehen, die in ih-
rem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, soweit von dem Ausschuss benannt, und 
beschließt ferner, dass alle Staaten sicherstellen werden, dass ihre Staatsangehörigen oder 
Personen innerhalb ihres Hoheitsgebiets für die genannten Personen oder Einrichtungen 
oder zu ihren Gunsten keine Gelder, finanziellen Vermögenswerte oder wirtschaftlichen 
Ressourcen zur Verfügung stellen; 

 12. beschließt ferner, dass die Bestimmungen von Ziffer 11 auf Gelder, andere fi-
nanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen keine Anwendung finden, die 
nach Feststellung der betreffenden Staaten 

 a) für grundlegende Ausgaben erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung von 
Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behand-
lung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungsunternehmen, 
oder ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rückerstattung von 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste oder der Bezah-
lung von Gebühren oder Kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung einge-
frorener Gelder, anderer finanzieller Vermögenswerte und wirtschaftlicher Ressourcen im 
Einklang mit innerstaatlichen Rechtsvorschriften dienen, sofern die betreffenden Staaten 
dem Ausschuss nach Ziffer 14 ihre Absicht mitgeteilt haben, gegebenenfalls den Zugang 
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zu diesen Geldern, anderen finanziellen Vermögenswerten und wirtschaftlichen Ressour-
cen zu genehmigen, und der Ausschuss innerhalb von zwei Arbeitstagen nach einer solchen 
Mitteilung keine ablehnende Entscheidung getroffen hat; 

 b) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass diese Fest-
stellung dem Ausschuss von den betreffenden Staaten mitgeteilt und von dem Ausschuss 
gebilligt wurde; oder 

 c) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, einer 
Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall die Gelder, anderen 
finanziellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen für die Erfüllung von For-
derungen aus diesem Pfandrecht oder dieser Entscheidung verwendet werden können, vor-
ausgesetzt, das Pfandrecht oder die Entscheidung entstand beziehungsweise erging vor 
dem Datum dieser Resolution, begünstigt nicht eine in Ziffer 11 genannte Person oder eine 
vom Ausschuss benannte Einzelperson oder Einrichtung und wurde dem Ausschuss durch 
die betreffenden Staaten mitgeteilt; 

 13. beschließt, dass der Sicherheitsrat nach Ablauf eines Zeitraums von dreizehn 
Monaten nach der Verabschiedung dieser Resolution die mit den Ziffern 7, 9 und 11 ver-
hängten Maßnahmen im Lichte der Fortschritte bei dem im Abkommen von Linas-
Marcoussis und im Accra-III-Abkommen festgelegten Friedens- und nationalen Aussöh-
nungsprozess in Côte d'Ivoire überprüfen wird, und bekundet seine Bereitschaft, die Ände-
rung oder Beendigung dieser Maßnahmen vor Ablauf des genannten Zeitraums von drei-
zehn Monaten nur dann zu erwägen, wenn das Abkommen von Linas-Marcoussis und das 
Accra-III-Abkommen vollständig durchgeführt wurden; 

 14. beschließt außerdem, im Einklang mit Regel 28 seiner vorläufigen Geschäfts-
ordnung einen aus allen Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuss des Sicherheitsrats ("der 
Ausschuss") einzusetzen, mit den folgenden Aufgaben: 

 a) die Personen und Einrichtungen zu benennen, die den mit den Ziffern 9 und 11 
verhängten Maßnahmen unterliegen, und diese Liste regelmäßig zu aktualisieren; 

 b) von allen beteiligten Staaten, insbesondere den Staaten in der Region, Informa-
tionen über die von ihnen ergriffenen Schritte zur Durchführung der mit den Ziffern 7, 9 
und 11 verhängten Maßnahmen sowie alle weiteren von ihm als nützlich erachteten Infor-
mationen einzuholen, unter anderem auch, indem ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, 
Vertreter zu Treffen mit dem Ausschuss zu entsenden, um alle einschlägigen Fragen aus-
führlicher zu erörtern; 

 c) Anträge auf Ausnahmen nach den Ziffern 8, 10 und 12 zu prüfen und darüber zu 
entscheiden; 

 d) sachdienliche Informationen, einschließlich der unter Buchstabe a) genannten 
Liste von Personen, über geeignete Medien der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; 

 e) die erforderlichen Richtlinien zur Erleichterung der Durchführung der mit den 
Ziffern 11 und 12 verhängten Maßnahmen zu erlassen; 

 f) dem Rat regelmäßige Tätigkeitsberichte samt Anmerkungen und Empfehlungen 
vorzulegen, insbesondere darüber, wie die Wirksamkeit der mit den Ziffern 7, 9 und 11 
verhängten Maßnahmen erhöht werden kann; 

 15. ersucht alle beteiligten Staaten, insbesondere die Staaten in der Region, dem 
Ausschuss innerhalb von neunzig Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolution über 
die Schritte Bericht zu erstatten, die sie zur Durchführung der mit den Ziffern 7, 9 und 11 
verhängten Maßnahmen unternommen haben, und ermächtigt den Ausschuss, alle weiteren 
Informationen anzufordern, die er für notwendig erachtet; 

 16. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen sowie gege-
benenfalls andere Organisationen und interessierte Parteien nachdrücklich auf, mit dem 
Ausschuss voll zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie alle ihnen zur Verfügung 
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stehenden Informationen über mögliche Verstöße gegen die mit den Ziffern 7, 9 und 11 
verhängten Maßnahmen übermitteln; 

 17. bekundet seine Entschlossenheit, unverzüglich weitere Schritte zu erwägen, um 
die wirksame Überwachung und Durchführung der mit den Ziffern 7, 9 und 11 verhängten 
Maßnahmen zu gewährleisten, insbesondere die Einsetzung einer Sachverständigengruppe; 

 18. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 15. März 2005 auf der Grundlage 
von Informationen aus allen einschlägigen Quellen, einschließlich der Regierung der na-
tionalen Aussöhnung in Côte d'Ivoire, der Operation der Vereinten Nationen in Côte  
d'Ivoire, der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und der Afrikanischen 
Union, einen Bericht über die Fortschritte bei der Verwirklichung der in Ziffer 13 genann-
ten Ziele vorzulegen; 

 19. beschließt, dass die mit den Ziffern 9 und 11 verhängten Maßnahmen am 
15. Dezember 2004 in Kraft treten, es sei denn, der Rat stellt vorher fest, dass die Unter-
zeichner des Abkommens von Linas-Marcoussis und des Accra-III-Abkommens alle ihre 
Verpflichtungen aus dem Accra-III-Abkommen erfüllt haben und sich auf dem Weg zur 
vollständigen Durchführung des Abkommens von Linas-Marcoussis befinden; 

 20. beschließt außerdem, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 5078. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 5103. Sitzung am 16. Dezember 2004 beschloss der Sicherheitsrat, den 
Vertreter Côte d'Ivoires einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation in Côte d'Ivoire" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab20: 

  "Der Sicherheitsrat würdigt die Anstrengungen der Afrikanischen Union und 
insbesondere das persönliche Engagement von Herrn Thabo Mbeki, dem Präsidenten 
der Republik Südafrika, mit dem Ziel, den Dialog zu fördern sowie den Friedens- und 
nationalen Aussöhnungsprozess in Côte d'Ivoire wieder in Gang zu bringen. Er be-
kundet seine volle Unterstützung für die von Präsident Mbeki im Namen der Afrika-
nischen Union unternommene Moderationsmission. 

  Der Rat begrüßt die ermutigenden Aussichten, die sich auf Grund dieser An-
strengungen eröffnen, und die von allen ivorischen Parteien eingegangenen Verpflich-
tungen, verlangt, dass alle ivorischen Parteien ihre Verpflichtungen vollständig ein-
halten, und unterstreicht, dass er ihre volle Umsetzung wachsam verfolgen wird. 

  Der Rat bekräftigt seine Überzeugung, dass die volle Durchführung der Resolu-
tion 1572 (2004) ein Schlüsselfaktor für die Gewährleistung dessen ist, dass sich alle 
ivorischen Parteien voll auf die Umsetzung des Friedens- und nationalen Aussöh-
nungsprozesses in Côte d'Ivoire verpflichten, und missbilligt, dass die Unterzeichner 
des Abkommens von Linas-Marcoussis18 und des Accra-III-Abkommens17 zum 
15. Dezember 2004 nicht alle ihre Verpflichtungen aus dem Accra-III-Abkommen er-
füllt haben. 

  Der Rat unterstreicht, dass jedes Versäumnis einer der ivorischen Parteien, ihre 
gegenüber Präsident Mbeki eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, die Umset-
zung des im Abkommen von Linas-Marcoussis und im Accra-III-Abkommen defi-
nierten Friedens- und nationalen Aussöhnungsprozesses gefährden würde, und erin-

_______________ 
20 S/PRST/2004/48. 




